
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils – Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister 
(Teil B Abschnitt XXIII der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 IX / - 
IX – 3 J 

VIII 
EG 3 /  
EG 2 

 
Schulhausmeister, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
 

gestrichen 

 VIII / 2. 
IX – 3 J 

VIII 
EG 3 /  
EG 2 

 
Schulhausmeister der Vergütungsgruppe IX nach sechsjähri-
ger Bewährung in Vergütungsgruppe IX und IXa. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VIII / 1. 
VIII – 6 J 

VII 
EG 5 /  
EG 3 

 
Schulhausmeister, denen die verantwortliche Betreuung von 
mindestens 16 Unterrichtsräumen übertragen ist. 
 

 
gestrichen 

 

5 - - - 
 
- 
 

 
Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister, die eine einschlä-
gige mindestens dreijährige Berufsausbildung abgeschlossen 
haben. 
 

 VII / 3. 
VIII – 6 J 

VII 
EG 5 /  
EG 3 

 
Schulhausmeister, denen die verantwortliche Betreuung von 
mindestens 16 Unterrichtsräumen übertragen ist, nach 
sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIII Fallgrup-
pe 1 
 

weggefallener Aufstieg 

 VII / 1. 
VII – 6 J 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
 
Schulhausmeister, denen die verantwortliche Betreuung von 
mindestens 56 Unterrichtsräumen übertragen ist. 
 
 

 
gestrichen 

 

 VII / 2. 
VII – 12 J 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
 
Schulhausmeister, denen die verantwortliche Betreuung von 
mindestens 34 Unterrichtsräumen übertragen ist. 
 
 

 
gestrichen 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VIb / 1. 
VIb – 6 J 

VGZ 
EG 6 /  
EG 6 

 
Schulhausmeister, denen die verantwortliche Betreuung von 
mindestens 65 Unterrichtsräumen übertragen ist. 
 

 
gestrichen 

 

6 - - - 
 
- 
 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 in Tagesschulen für ge-

hörgeschädigte, sprachgeschädigte, sehbehinderte oder 
anderweitig körperbehinderte oder für entwicklungsgestörte 
oder geistig behinderte Schülerinnen und Schüler. 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens eine 

Schulhausmeisterin oder ein Schulhausmeister durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt ist. 

 

 VIb / 2. 
VII – 6 J 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
Schulhausmeister, denen die verantwortliche Betreuung von 
mindestens 56 Unterrichtsräumen übertragen ist, nach 
sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII Fallgrup-
pe 1. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VIb / 3. 
VII – 12 J 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
Schulhausmeister, denen die verantwortliche Betreuung von 
mindestens 34 Unterrichtsräumen übertragen ist, nach zwölf-
jähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 2. 
 

weggefallener Aufstieg 

7 - - - 
 
- 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeit sich aufgrund 
erhöhter technischer Anforderungen erheblich aus der Entgelt-
gruppe 5 heraushebt.  
 
(Eine erhebliche Heraushebung aufgrund erhöhter technischer 
Anforderungen liegt vor, wenn die Schulhausmeisterin oder der 
Schulhausmeister elektronische Schließ-, Alarm-, Brandmeldean-
lagen  
oder Anlagen der Gebäudeleittechnik mit erheblich erweiterten 
Möglichkeiten zur Steuerung eigenverantwortlich zu bedienen, zu 
überwachen und zu konfigurieren hat.) 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

8 - - - 
 
- 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, deren Tätigkeit sich dadurch 
erheblich aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass ihnen die 
eigenverantwortliche Entscheidung über die Verwendung der 
Mittel eines Bau- und Bewirtschaftungsbudgets in einer Größen-
ordnung von mindestens 30.000 Euro je Kalenderjahr übertragen 
ist. 
 

 


